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Geht an die politischen Parteien in der Gemeinde Gais 

o FDP Gais, Matthias Tischhauser, Hoheggstrasse 11, 9056 Gais 

o SVP Gais, Fabian Höhener, Gaiserau 14, 9056 Gais 

o VdA Gais, Jaap van Dam, Gäbrisstrasse 45, 9056 Gais 

o SP Rotbachtal, Oscar Sousa-Poza, Ballmoos 755, 9056 Gais 

o EDU-AR, Daniel Graber, Rotenwies 61, 9056 Gais 

o PdU App. Mittelland, Gabriela Wirth Barben, Höhenweg 2c, 9042 Speicher 

o Die Mitte Mittelland AR, Rahel Indermaur, Hinterwies 31, 9042 Speicher 

o Gewerbeverein Gais, Patrik Nägeli, Schachen 2368, 9056 Gais 

 

Gais, 14. Dezember 2025 

Kommunale Ergänzungswahl vom Sonntag, 12. April 2026  

Einreichung der Wahlzettel bis spätestens Montag, 16. Februar 2026  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen müssen Behördenmitglieder wie auch Kommissionsmitglieder bis 

Ende November einen allfälligen Rücktritt einreichen. 

Folgende Personen haben nach Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte und nach Art. 

26 Abs. 5 der Gemeindeordnung bei der Gemeindekanzlei fristgerecht ihre Rücktritte aus dem Kantonsrat, 

Geschäftsprüfungskommission (GPK), Gemeinderat und den vom Gemeinderat gewählten Kommissionen 

eingereicht: 

 

Gemeindepräsident 

Koller Ernst hat seinen Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2025/26 eingereicht.  

 

Gemeinderat 

Mc Ghee Dylan hat seinen Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2025/26 eingereicht.  
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Kommissionen 

Für die nachfolgenden Kommissionen liegen Demissionen per Ende des Amtsjahres 2025/26 vor und es 

werden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht: 

 Planungskommission 

 Finanzkommission 

 Baubewilligungskommission 

 Kommission allgemeiner Betrieb 

 Schulkommission Oberstufe Bühler-Gais 

 Kommission Gais Tourismus 

 Kulturkommission 

 Zählbüro für Urnenabstimmungen 

 Kommission Musikschule Appenzeller Mittelland MSAM 

 

Für die Besetzung der freiwerdenden Sitze im Gemeinderat gilt nachfolgendes Vorgehen: 

a)  Kommunale Ergänzungswahl vom 12. April 2026 

o Gemeindepräsident/-in | Ersatzwahl für Koller Ernst 

o Mitglied Gemeinderat | Ersatzwahl für Mc Ghee Dylan 

Für die anstehende kommunale Ergänzungswahl vom 12. April 2026 erhalten Sie beiliegend die Vorlagen 

des amtlichen Wahlzettels. 

o Amtlicher Stimmzettel, Gemeindepräsidium (leer, hellgelb) 

o Amtlicher Stimmzettel, Mitglied Gemeinderat (leer, hellgrün) 

Bitte beachten Sie, dass nach Art. 33 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) die Ver-

wendung nicht amtlicher Stimm- und Wahlzettel nur möglich ist, wenn sie hinsichtlich Farbe und Format 

mit dem amtlichen Stimmzettel übereinstimmen. Die Versandkosten - wenn die nicht amtlichen Wahlzettel 

gleichzeitig dem Versand der amtlichen Unterlagen beigelegt werden können – trägt die Gemeinde. 

 

Ergänzende Hinweise zur Ergänzungswahl (Gemeindepräsidium) 

Seit der Revision des Gemeindegesetzes im Jahr 2017 ist die Wahl ins Gemeindepräsidium gemäss Art. 15 

Abs. 1 lit. b eine direkte Wahl und nicht mehr an das Amt eines Gemeinderates gekoppelt. 

Kandidiert ein Mitglied des heutigen Gemeinderates für das Präsidium, hat eine allfällige Nichtwahl kein 

automatisches Ausscheiden aus dem Gemeinderat zur Folge, dies im Gegensatz zur Gesamterneuerungs-

wahlen. Die Gesamterneuerungswahlen finden im Frühjahr 2027 statt.  

Im April 2026 liegt der Rücktritt von Dylan Mc Ghee vor und es muss daher nur ein Ersatzmitglied gefunden 

und gewählt werden. 
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Würde jedoch ein Mitglied des Gemeinderates (ohne vorgängige Rücktrittserklärung) ins Gemeindepräsi-

dium gewählt, wird sich diese Person wegen der Unvereinbarkeitsklausel für eines der Ämter entscheiden 

müssen. 

Nimmt diese Person die Wahl ins Gemeindepräsidium an, ist als Folge dessen eine Ersatzwahl für den nun 

freien Sitz im Gemeinderat anzusetzen (frühestens 14. Juni 2026). Ein «bedingter Rücktritt» (nur für den 

Fall der Wahl) ist rechtlich nicht zulässig.  

 

c)  Einreichung der nichtamtlichen Wahlzettel der Parteien und politischen Vereinigungen 

Bitte teilen Sie der Appenzeller Druckerei, Kasernenstrasse 64, 9100 Herisau (mit entsprechender Orien-

tierungskopie an die Gemeindekanzlei) bis spätestens Montag, 16. Februar 2026, die Wahlzettel mit, die 

Sie für die von Ihnen vorgeschlagenen Personen benötigen. 

 

d)  Vorschläge für die kommunalen Kommissionen 

Bitte teilen Sie der Gemeindekanzlei bis spätestens 25. April 2026 mögliche Interessenten für die freien 

Sitze in den Kommissionen mit. 

 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit bei der Suche von Mitgliedern aus Ihren Reihen oder anderen geeigneten Personen 

für ein Engagement in den Behörden und Kommissionen. Für mögliche Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Gemeindekanzlei Gais 

 

 

Roland Lussmann 


